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(4) Schornsteine sind unmittelbar auf dem Baugrund oder 
auf einem feuerbeständigen Unterbau aus nichtbrennbaren 
Bausfoffen zu errichten. Ein Unterbau aus nichtbrennbaren 
Baustoffen genügt

1. in Gebäuden geringer Höhe,
2. für Schornsteine, die oberhalb der obersten Geschoßdecke 

eines Gebäudes beginnen.

(5) Die Schornsteinmündungen müssen ungeschützte Bau
teile mit brennbaren Baustoffen, ausgenommen harte Be
dachung (§ 31 Abs. 1 BauO), mindestens 1 m überragen oder 
von ihnen, waagerecht gemessen, mindestens 1,50 m entfernt 
sein. Bei weicher Bedachung (§ 31 Abs. 4 BauO) müssen die 
Schornsteine am First austreten und diesen mindestens um 
80 cm überragen.

(6) Schornsteine dürfen die Standsicherheit tragender Bau
teile durch großflächige Erwärmung nicht gefährden.

(7) Für Schornsteine aus Metall können Ausnahmen von 
den Absätzen 2 und 4 zugelassen werden, wenn wegen der 
Stand- oder Betriebssicherheit und des Brandschutzes Beden
ken nicht bestehen.

§5

Ableitung der Abgase

(1) Die Ableitung der Abgase der Feuerstätten über Dach 
muß so erfolgen, daß ihr Abtransport mit der Luftströmung 
gewährleistet ist.

(2) Die Anforderungen nach Absatz 1 gelten bei Feuerstät
ten mit einer Gesamtnennwärmeleistung bis 1 MW als erfüllt, 
wenn die Mündungen der Schornsteine und der anderen über 
Dach führenden Abgasanlagen
1. die höchste Kante des Daches mit einer Neigung von mehr 

als 20° um mindestens 40 cm.
2. die Flächen des Daches mit einer Neigung von 20° oder 

weniger um mindestens 1 m und
3. Aufbauten des Daches, die den Schornsteinen oder ande

ren Abgasanlagen näher liegen, als deren l,5fache Höhe 
über Dach beträgt, um mindestens 1 m

überragen. Bei Dächern mit Brüstungen ist durch Höherfüh
rung der Mündungen und durch Brüstungsöffnungen sicher
zustellen, daß ein gefährliches Ansammeln von Abgasen nicht 
eintritt.

(3) Abweichend von Absatz 2 genügt bei raumluftunabhän
gigen Gasfeuerstätten mit einer Nennwärmeleistung bis 
30 kW, deren Abgase mit Hilfe eines Ventilators abgeführt 
werden, ein'Abstand der Mündung von der Dachfläche von 
mindestens 40 cm.

(4) Die Anforderungen nach Absatz 1 gelten bei Feuerstät
ten mit einer Gesamtnennwärmeleistung von mehr als 1 MW 
als erfüllt, wenn die Mündungen der Schornsteine und der an
deren über Dach führenden Abgasanlagen die höchste Kante 
des Daches mit einer Neigung von 20° oder mehr um min
destens 3 m überragen und mindestens 10 m über der Gelän
deoberfläche liegen. Bei einer Dachneigung von weniger als 
20° ist die Höhe der Mündung auf einen fiktiven Dachfirst zu 
beziehen, dessen Höhe unter Zugrundelegung einer Dachnei
gung von 20° berechnet wird.

(5) Die Mündungen von Schornsteinen und anderen Ab
gasanlagen müssen zu Lüftungsöffnungen und Fenstern so 
angeordnet sein, daß Gefahren oder unzumutbare Belästigun
gen, auch für Nachbarn, nicht entstehen.
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§6

Kohrleitungen

Rohrleitungen in Gebäuden einschließlich der Formstücke 
und Armaturen sowie der Steuer-, Regel-, Sicherheit^- und 
Meßeinrichtungen müssen dicht und so beschaffen und ein

gebaut sein, daß sie den beim bestimmungsgemäßen Gebrauch 
auftretenden Beanspruchungen standhalten. Sie dürfen ein
schließlich ihrer Wärmedämmung oder sonstigen Ummante
lungen nicht die Brandsicherheit gefährden und bei äußerer 
Brandeinwirkung nicht zu einer Explosionsgefahr führen.

§7

Aufstellräume von Feuerstätten

(1) Aufstellräume müssen so bemessen sein, daß Feuerstät
ten ordnungsgemäß errichtet, betrieben und unterhalten wer
den können.

(2) Feuerstätten dürfen nicht aufgestellt oder errichtet wer
den
1. in Treppenräumen, außer in Wohngebäuden geringer 

Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen und in allge
mein zugänglichen Fluren,

2. in Räumen, in denen leicht entzündliche Stoffe in solcher 
Menge verarbeitet, gelagert oder hergestellt werden, daß 
durch eine Entzündung Gefahren entstehen, oder in denen 
solche Stoffe entstehen können, und

3. in Räumen, in denen explosionsfähige Stoffe verarbeitet, 
gelagert oder hergestellt werden oder in denen solche 
Stoffe entstehen können.

Ausnahmen von Satz 1 Nr. 2 und 3 können gestattet werden, 
wenn es der Betrieb erfordert und sichergestellt ist, daß die 
Stoffe durch die Feuerstätte nicht entzündet oder zur Explo
sion gebracht werden können.

(3) In Wohnungen und vergleichbaren Nutzungseinheiten 
dürfen Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung von mehr 
als 11 kW nur aufgestellt werden, wenn durch die Bauart der 
Feuerstätten, wie bei raumluftunabhängigen Feuerstätten 
(entsprechend § 39 Abs. 4 Satz 2 BauO) oder durch besondere 
Einrichtungen an den Feuerstätten sichergestellt ist, daß Ab
gase in gefahrdrohender Menge nicht in den Aufstellraum 
eintreten können. Das gilt nicht für Feuerstätten, deren Auf
stellräume durch dichte Bauteile und dicht- und selbstschlie
ßende Türen von den anderen Räumen der Wohnung oder 
Nutzungseinheit getrennt oder ausreichend gelüftet sind, so
wie nicht für offene Kamine.

(4) Feuerstätten müssen von Bauteilen und Einrichtungen 
mit brennbaren Baustoffen so weit entfernt oder ihnen gegen
über so geschützt sein, daß der Brandschutz gewährleistet 
ist.
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(5) Feuerstätten für Flüssiggas dürfen in Räumen nur auf

gestellt werden, wenn sie über starre Leitungen versorgt wer
den. Satz 1 gilt nicht für nur vorübergehend benutzte Feuer
stätten mit einer Nennwärmeleistung von nicht mehr als 
11 kW in freistehenden Gebäuden mit nicht mehr als zwei 
Geschossen über der Geländeoberfläche, die nur für einen 
vorübergehenden Aufenthalt bestimmt sind, wie Wochenend
häuser, Unterkunftshütten, Baubuden und Unterkünfte auf 
Baustellen.

(6) Feuerstätten für Flüssiggas dürfen ip Räumen, deren 
Fußboden allseitig mehr als 1 m unter der umgebenden Ge
ländeoberfläche liegt, nur aufgestellt werden, wenn

1. sichergestellt ist, daß bei abgeschalteter Feuerungsein
richtung die Zufuhr von Flüssiggas in die Brennstoff
leitungen im Aufstellraum verhindert wird und die unter 
dem Überdruck in diesen Leitungen aus einer Leckstelle 
noch ausströmende Gasmenge 0,2 v. H. des Rauminhal
tes des Aufstellraumes nicht überschreiten kann oder

2. wenn der Raum Lüftungsanlagen wie für Heizräume 
(Abs. 11) hat, bezogen auf eine Gesamtnennwärmelei
stung von 50 kW.

Die Lüftungsanlagen nach Satz 1 Nr. 2 müssen mindestens 
für einen eineinhalbfachen Luftwechsel je Stunde bemessen 
und ständig wirksam sein.


